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Leistungsauftrag

Reglement {iber die Versorgung der Stadt Langenthal mit Elektrizitat, Gas, Wasser
und Kommunikationssignalen 12.1R

Anderungserlass (Entwurf vom 20. November 2025) Beilage 2

Traktandum Nr. 4

Stadtratssitzung vom 30. Marz 2026

Der Stadtrat, gestiitzt auf Artikel 68 des Gemeindegesetzes des Kantons Bern
vom 16. Mdrz 1998 (GG; BSG 170.11) und Artikel 4 Absatz 4 i.V.m. Artikel 60
Absatz 1 Ziffer 1 der Stadtverfassung vom 22. Juni 2009, — unter Vorbehalt des
fakultativen Referendums — beschliesst:

. Das Reglement iiber die Versorgung der Stadt Lan-
genthal mit Elektrizitat, Gas, Wasser und Kommuni-
kationssignalen vom 15. September 2014 wird wie
folgt gedandert:

Reglement iiber die Versorgung der Stadt Langenthal mit
Elektrizitat, Gas, Wasser und Kommunikationssignalen
durch die IB Langenthal AG

Art. 1

! Die Stadt Langenthal tibertrdgt die Aufgaben der Elektrizitdtsversorgung in-
nerhalb des zugeteilten Netzgebiets, der Gasversorgung, der Wasserversor-
gung innerhalb des zugeteilten Gebiets und der Versorgung mit Kommunikati-
onssignalen mit allen Rechten und Pflichten auf die privatrechtlich organi-
sierte IB Langenthal AG ("IBL").

2 unverdndert

Art. 2
! Die IBL hat folgenden Leistungsauftrag:

a. die Versorgung des Gemeindegebiets der Stadt Langenthal innerhalb des
der IBL zugeteilten Netzgebiets mit Elektrizitat nach bundesrechtlichen und
kantonalen Vorgaben;

b. unverdndert

c. die Versorgung des Gemeindegebiets der Stadt Langenthal, fiir welches die
Wasserversorgung nicht an Dritte iibertragen wurde, mit Wasser nach den
Vorgaben des kantonalen Rechts sowie die Sicherstellung der Versorgung
mit Léschwasser und mit Trinkwasser im Notfall;

d. unverdndert


lt3856
Textfeld
Beilage 2
Traktandum Nr. 4
Stadtratssitzung vom 30. März 2026


\ Reglement {iber die Versorgung der Stadt Langenthal mit Elektrizitat, Gas, Wasser
\ und Kommunikationssignalen 12.1R
Anderungserlass (Entwurf vom 20. November 2025)

Verteilanlagen

Sondernutzung von
offentlichem Grund

und Boden und Kon-

zessionsabgabe

’ Die IBL kann gewerbliche Leistungen erbringen, die einen Zusammenhang
mit den Aufgaben des Leistungsauftrags haben.
Sie kann namentlich:

a. unverdndert

b. weitere Leistungen im Bereich der Erzeugung, Beschaffung, Speicherung,
Ubertragung und Verteilung von Energie erbringen.

3 unverdndert

Art. 4

Y unverdndert

2 unverdindert

> Die von der IBL im Rahmen ihres Versorgungsauftrags erstellten Verteilanla-
gen fiir Elektrizitat, Gas, Wasser und Kommunikationssignalen stehen im Al-
leineigentum der IBL.

Art. 15

! Die IBL hat das Recht, fiir das Verlegen und Betreiben von Leitungen fiir die
Versorgung mit Elektrizitat, Gas, Wasser und Kommunikationssignalen sowie
der notwendigen Nebenanlagen den offentlichen Grund und Boden sowie be-
stehende und kiinftige 6ffentliche Strassen in der Hoheit der Stadt Langenthal
im der IBL zugeteilten Gebiet im Sinne der kantonalen Strassenbaugesetzge-
bung zu benutzen (sog. Sondernutzung).

’ Fiir die Sondernutzung innerhalb des fiir die Versorgung zugeteilten Gebiets
erhebt die Stadt Langenthal von der IBL eine Abgabe pro Kilowattstunde der aus
dem Verteilnetz der IBL an die Endkundinnen und Endkunden ausgespeisten
Energie (sog. Konzessionsabgabe). Der Gemeinderat und die IBL regeln die Mo-
dalitdten beziiglich Hohe und Ausrichtung der Abgabe in einem Konzessions-
vertrag mit Leistungsvereinbarung (Art. 6).

s Die IBL belastet diese Abgabe den Endkundinnen und Endkunden anteils-
massig als Abgabe oder Leistung an das Gemeinwesen und vergiitet den Ertrag
an die Stadt Langenthal.

’> Die Abgabe bemisst sich nach der auf dem Gemeindegebiet der Stadt Lan-
genthal ausgespeisten Energie und betragt:

a. furdie Elektrizitatsversorgung zwischen 0.5 und 2.0 Rp./kWh;
b. fiir die Gasversorgung zwischen 0.5 und 2.0 Rp./kWh;

c. fiirdie Versorgung mit Wasser und Kommunikationssignalen wird keine
Abgabe erhoben.

* Die Abgabe wird pro Abgabestelle und Kalenderjahr fiir Elektrizitdt nur auf die

ersten 2 GWh und fiir Gas nur auf die ersten 2 GWh pro Jahr erhoben. Wird die-
ser Verbrauch bei einer Abgabestelle in einem Kalenderjahr {iberschritten,
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sind die tibrigen bezogenen kWh ab dieser Abgabestelle fiir das laufende Jahr
abgabebefreit.

> Der Gemeinderat setzt die Hohe der Abgabe innerhalb der in Absatz 3 ge-
nannten Bandbreite fest. Eine Anderung der Abgabehdhe hat der Gemeinderat
der IBL friihzeitig mitzuteilen.

¢ Die Abgabe an die Stadt Langenthal fliesst in den allgemeinen Haushalt der
Stadt.

T1 Ubergangsbestimmung der Anderung vom 30. Mirz 2026
Art. T1-1

Die Deckelung der Konzessionsabgabe fiir die Nutzung des o6ffentlichen Grun-
des gemass Artikel 15 Absatz 4 findet im Kalenderjahr 2026 pro rata temporis
ab dem Inkrafttreten Anwendung.

Il. Diese Anderungen treten auf den 1. Juli 2026 in
Kraft.

Langenthal, 30. Mérz 2026 IM NAMEN DES STADTRATES

Der Prasident:

Diego Clavadetscher

Die Sekretérin:

Barbara Labbé





